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1. Frage:
Antwort: d) Mit Ablauf der Ausbildungsdauer

2. Frage:
Antwort: b) Die Ausbildung kann höchstens um ein Jahr verlängert werden

3. Frage:
Antwort: Wahr

4. Frage:
Antwort: c) Die Kündigung wird sofort wirksam

5. Frage:
Antwort: z. B. Diebstahl, Beleidigung, Gewalt, Androhung von Gewalt, sexuelle Belästigung

6. Frage:
Antwort: b) 2 Wochen

7. Frage:
Antwort: a) Der Betrieb muss die Auszubildende bzw. den Auszubildenden vorher abmahnen

8. Frage:
Antwort: 4 Wochen

9. Frage:
Antwort: Falsch

10. Frage:
Antwort: Schriftform, schriftlich auf Papier mit eigenhändiger Unterschrift (und Zugang beim Ausbildungsbetrieb)


Übung 2:

Schülerinnen- bzw. schülerabhängige Formulierung, z. B. 

Übung 3:Danke sehr für deine Unterstützung! ♥
Hey Kim, also, ich bin zu folgendem Ergebnis gekommen: die fristlose Kündigung vom 11.02.20xx ist wieder nichtig!
In deinem Fall liegt weiterhin kein „wichtiger Grund” vor.
Daher wäre eine Abmahnung für dein Fehlverhalten eine rechtlich ausreichende Reaktion gewesen.
Andererseits hat der Ausbildungsbetrieb wieder nicht die Schriftform eingehalten. Du hast die unterschriebene Kündigung ja nur als eingescanntes PDF-Dokument bekommen. Das ist wie ein Foto.
Daran ändert auch die förmliche E-Mail nichts.
Es fehlt weiterhin die eigenhändige Unterschrift des Ausbildungsbetriebs im Original.
Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte!
15:08
40 %
11.02.20xx
	Nachricht
Kim

[bookmark: _Hlk196838899]
Schülerinnen- bzw. schülerabhängige Formulierung, z. B.

Philipp macht seit sechs Monaten eine Ausbildung zum Chemielaboranten. Er möchte sich aber lieber zu einem Kfz-Mechatroniker ausbilden lassen. Er sagt zu seinem Ausbilder: „Sorry, dass passt leider doch nicht! Ich möchte meine Ausbildung beenden. Ich gehe dann jetzt und komme nicht mehr wieder. Tschüs!“
Fall 1







· Philipp möchte sich für eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen bzw. den Beruf wechseln (Chemielaborant  Kfz-Mechatroniker).
· Er befindet sich nicht mehr in der Probezeit, da diese maximal 4 Monate betragen darf. 
· Deshalb kann er das Berufsausbildungsverhältnis zwar kündigen, aber nur mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen bzw. 28 Tagen. Er kann nicht einfach sofort gehen.
· Er muss auch den Kündigungsgrund angeben, was er nicht getan hat.
· Die Kündigung muss außerdem in Schriftform erfolgen; „schriftlich“ ist nicht ausreichend. Philipp muss die Kündigung also eigenhändig unterschreiben und dem Ausbildungsbetrieb fristgerecht übergeben, damit sie rechtlich gültig ist.

Die Auszubildende Tugba befindet sich im 4. Monat ihrer Ausbildung. Tugba erhält eine Kündigung von Ihrem Ausbildungsbetrieb. Unter anderem steht dort: „Hiermit beenden wir das Ausbildungsverhältnis mit dem heutigen Tag.“ Einen Grund erfährt Tugba aber nicht. Sie sagt zu ihrem Kollegen Giuseppe: „Das kann doch nicht sein! Als Auszubildende habe ich doch einen besonderen Kündigungsschutz!“

Fall 2








· Tugba befindet sich möglicherweise noch in der Probezeit, da diese mindestens 1 Monat betragen muss, maximal 4 Monate betragen kann („Tugba befindet sich im 4. Monat ihrer Ausbildung“).
· Falls sich Tugba noch in der Probezeit befindet, muss die Kündigung nicht begründet werden. Innerhalb der Probezeit darf die Kündigung fristlos und jederzeit erfolgen. Einen besonderen Kündigungsschutz hat sie daher noch nicht. Falls die Kündigung in Schriftform erfolgt ist, wäre sie rechtlich gültig.
· Falls sich Tugba nicht mehr in der Probezeit befindet, genießt sie einen besonderen Kündigungsschutz. Eine fristlose Kündigung dürfte nur erfolgen, wenn ein „wichtiger Grund“ vorliegt. Dieser müsste auch in der Kündigung angegeben werden. Somit wäre die fristlose Kündigung rechtlich ungültig, da Tugba nicht erfährt, warum ihr gekündigt wurde.

Mirko hat vor vier Tagen eine Ausbildung zum Dachdecker begonnen. Heute repariert er das Dach eines Kunden. Während der Reparatur ruft Mirko dem Kunden etwas Beleidigendes zu, weil er die Toilette im Haus nicht benutzen darf. Ein Mitarbeiter bekommt die Beleidigung mit und informiert sofort Mirkos Ausbilderin. 18 Tage später erhält Mirko eine fristlose Kündigung ohne Angabe des Grundes.

Fall 3








· Mirko befindet sich noch in der Probezeit, da diese mindestens 1 Monat (28 – 31 Tage) betragen muss (18 Tage + 4 Tage = 22 Tage < 1 Monat.
· Die Kündigung erfolgt somit noch innerhalb der Probezeit und muss daher nicht begründet werden. Innerhalb der Probezeit darf die Kündigung fristlos und jederzeit erfolgen. 
· Falls die Kündigung in Schriftform erfolgt ist, wäre sie insgesamt rechtlich gültig.

Ergänzende Hinweise:

· Würde sich Mirko nicht mehr in der Probezeit befinden, dann dürfte eine fristlose Kündigung nur erfolgen, wenn ein „wichtiger Grund“ vorliegt. Im Normalfall stellt eine Beleidigung einen solchen „wichtigen Grund“ dar.
· Das bedeutet, dass das Vertrauensverhältnis zwischen dem Auszubildenden Mirko und dem Ausbildungsbetrieb so stark gestört ist, dass eine Fortsetzung des Ausbildungsverhältnisses für den Ausbildungsbetrieb unzumutbar wäre. Eine Kündigungsfrist wäre somit auch unzumutbar.
· Eine fristlose Kündigung müsste in einem solchen Fall unter Angabe des Kündigungsgrunds in Schriftform erfolgen, „schriftlich“ ist nicht ausreichend.
· Der Ausbildungsbetrieb müsste die fristlose Kündigung jedoch innerhalb von zwei Wochen z. B. persönlich an Mirko übergeben, nachdem die Ausbilderin Frau Mayer Kenntnis von der Beleidigung erlangt hat.
· Damit hätte Frau Mayer die fristlose Kündigung zu spät übergeben (18 Tage > 14 Tage). Die fristlose Kündigung wäre somit ungültig.



Fall 4
[bookmark: _Hlk216858964]Sarah hat im September eine Ausbildung zur technischen Produktdesignerin begonnen. Im April unterhält sie sich mit einem Freund: „Ich fühle mich in meinem Betrieb überhaupt nicht wohl. Keiner nimmt sich richtig Zeit für mich. Ich habe kaum Arbeit und bin total unterfordert und dabei ist das mein großer Berufswunsch.“ Der Freund sagt zu ihr: „Das kann ich gut verstehen. Aber weißt du was, in meinem Betrieb hat einer mit derselben Ausbildung aufgehört. Dort könntest du anfragen. Mein Betrieb ist super!“








· Sarah befindet sich nicht mehr in der Probezeit. Die maximal viermonatige Probezeit ist im April, wenn das Gespräch stattfindet abgelaufen. Es gelten die Kündigungsregelungen nach der Probezeit.
· Nach der Probezeit kann Sarah das Ausbildungsverhältnis nur a) aus wichtigem Grund fristlos oder b) mit einer Frist von vier Wochen, wenn sie die Ausbildung ganz aufgeben oder sich für eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen will.
· Sarah möchte dem Gespräch die Ausbildung als technische Produktdesignerin fortführen, allerdings in einem anderen Betrieb. Sie kann mit ihrem bisherigen Betrieb einen Aufhebungsvertrag schließen. Dieser muss in Schriftform erfolgen und sollte von ihr erst unterschrieben werden, wenn der neue Ausbildungsvertrag sicher ist.

Fall 5
[bookmark: _Hlk216860343]Cem hat vor drei Wochen eine Ausbildung als Forstwirt begonnen. Die körperlichen Belastungen und der raue Umgangston im Betrieb machen im schwer zu schaffen. Er schreibt daher am 06.10.20xx eine schriftliche Kündigung an die Geschäftsführung. Dort steht u. a.: „Hiermit kündige ich meine Ausbildung fristgemäß zum 03.11.20xx, da mir die Inhalte der Ausbildung nicht gefallen.“







· Cem befindet sich noch in der Probezeit, die mindestens einen Monat und höchstens vier Monate dauern darf.
· Für die Beendigung der Ausbildung innerhalb der Probezeit gilt, dass diese jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden kann. Ein Kündigungsgrund muss auch nur im Fall einer Kündigung nach Ablauf der Probezeit genannt werden.
· Die Formulierung „…fristgemäß zum 03.11.20xx…“ war daher in seinem Fall rechtlich nicht notwendig. Entscheidend ist, dass die Kündigung schriftlich und innerhalb der Probezeit erfolgt, was in seinem Fall passiert ist. Die Ausbildung endet mit Zugang der Kündigung und nicht erst am 03.11.20xx.
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